
Stadt Preetz Abfuhrtag: Montag, 08.01.2024
Sammelplätze:
-  Am Jahnplatz (vor Haus Nr. 15)
-  Berliner Ring (Rasenfläche vor Haus Nr. 5)
-  Birkenweg (Parkplatz vor Ewoldt-Brücke)
-  Brandenburger Platz
-  Cathrinplatz
-  Ellhornshörn (Wendehammer)
-  Fußsteigkoppel / Ecke Wakendorfer Straße (Einfahrt linke Seite)
-  Hebbelplatz (Rasenfläche)
-  Hinter dem Kirchhof (Seniorenanlage)
-  Holstenweg (Bolzplatz)
-  Kahlbrook (Spielplatz)
-  Kieler Kamp (vor dem ersten Haus)
-  Klaus-Groth-Platz (Rasenfläche)
-  Kleine Hufe (Jugendzentrum)
-  Königsberger Straße (Ecke Sudetenstraße)
-  Lerchenweg (Parkstreifen/Parkplatz)
-  Lohmühlenweg (zwischen Block 39 + 43)
-  Marktplatz (Mitte)
-  Max-Planck-Straße (Parkplatz Schwimmhalle)
-  Mühlenaupark (neben dem Kindergarten am Wanderweg)
-  Mühlenberg / Ecke Parkweg
-  Postfelder Weg / Ecke Kattendiek (Eichendreieck)
- Postfelder Weg / Zufahrt Sportgelände (neben Haus Nr. 41)
-  Ragniter Ring (Rasenfläche vor den Glascontainern)
-  Schellhorner Straße (Parkplatz vor Haus Nr. 24)
-  Schützenplatz (Eingang Wehrberganlagen/An der Bergbrauerei)
-  Tapastraße (gegenüber Versickerungsbecken auf der Grünfläche)        
-  Wakendorf (Freifläche zwischen Dorfstr. Nr. 7 + 9)
-  Wakendorfer Straße (Grünfläche nördlich des Urnenweges)
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Weihnachtsbaumabfuhr 2024

Wichtige Hinweise zur Abfuhr - bitte unbedingt beachten!
●  Auf den Sammelplätzen dürfen nur Weihnachtsbäume abgelagert werden.
●  Vor Anlieferung sind der Baumschmuck (z.B. Lametta) und Zubehörteile 

(z.B. Weihnachtsbaumständer) restlos zu entfernen.
●  Glas- und Altkleidercontainer müssen frei zugängig bleiben.

●  Die Weihnachtsbäume müssen am Abfuhrtag bis spätestens 6.00 Uhr morgens auf den
Sammelplätzen angeliefert werden.

●  Weihnachtsbäume dürfen max. 3 m lang sein und 15 cm Stammdurchmesser haben.
●  Die Weihnachtsbäume werden nur an den genannten Tagen von den benannten Plätzen

abgefahren. Nach erfolgter Abfuhr ist eine weitere Ablagerung unzulässig! 


